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Gliederung

• Rechtliche Grundlagen

• Änderungen der Sachkunde-Regelungen 

• Neuer Sachkundeausweis

• Fort- und Weiterbildung

• Fristen

• Ausblick und Fazit

Die Sachkundeverordung – was gibt es Neues?



Pflanzenschutz- und Düngemittel-Handelstag Burg Warberg, 06./07. November 2012 Pflanzenschutzamt

EU-Rahmenrichtlinie 2009/128/EG
Artikel 5 – Fort- und Weiterbildung

I.

• Bereitstellung geeigneter Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für 
alle beruflichen Verwender, Vertreiber und Berater, sowohl für Erst- als 
auch für Weiterbildung, durch alle Mitgliedstaaten

• Zuständige Behörden benennen Stellen für Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen

II.

• Einführung einer Sachkunde-Bescheinigungsregelung

bis 14.12.2013 durch alle Mitgliedstaaten, Benennung der dafür  
zuständigen Behörden 

• Festsetzung von Verfahren für die Erteilung, die Erneuerung und den 
Entzug von Sachkundebescheinigungen

III.

• Ausreichende Kenntnisse über die Themen in Anhang I der Richtlinie
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• Rechtsvorschriften
• Illegale Pflanzenschutzmittel
• Gefahren und Risiken für Mensch, Tier und Umwelt
• Erste Hilfe-Maßnahmen
• Integrierter Pflanzenschutz
• Prinzip der vergleichenden Bewertung zur Pflanzenschutzmittelauswahl
• Risikominimierung für den Menschen (Lagerung, Handhabung, Entsorgung, 

Anwenderschutz)
• Risikoabschätzung der Anwendung in Wassergewinnungsgebieten
• Gerätetechnik
• Sofortmaßnahmen bei Verschüttung, Kontamination, extremen   

Wetterereignissen
• Besondere Umsicht in Schutzgebieten
• Gesundheitsüberwachung, Informationswege für die Meldung von Zwischen-/

Verdachtsfällen
• Führung von Aufzeichnungen über alle Pestizidanwendungen 

EU-Rahmenrichtlinie 2009/128/EG
Anhang I – Themen der Fort- und Weiterbildung
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Pflanzenschutzgesetz 
§ 9 Persönliche Anforderungen I

Die zuständige Behörde stellt einen Sachkundenachweis aus, 
wenn der Antragsteller 

• die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und 

• die erforderlichen praktischen Fähigkeiten besitzt

• für den Handel zusätzlicher Nachweis über fachliche 
Kenntnisse, um berufliche/nicht berufliche Anwender über die 
bestimmungsgemäße und sachgerechte Anwendung zu 
informieren, speziell über 

• Risiken

• mögliche Risikominderungsmaßnahmen

• sachgerechte Lagerung und Entsorgung

• Widerruf des Sachkundenachweises durch die zuständige

Behörde möglich
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1. Fehlende Sachkunde bußgeldbewehrt

2. Sachkundenachweis erforderlich für:

• alle beruflichen Anwender von PSM

• Beratung über den Pflanzenschutz

• Anleitung/Beaufsichtigung von Azubis

• das gewerbsmäßige Inverkehrbringen

• Internethandel (auch nicht gewerbsmäßig)

Pflanzenschutzgesetz 
§ 9 Persönliche Anforderungen II



Pflanzenschutz- und Düngemittel-Handelstag Burg Warberg, 06./07. November 2012 Pflanzenschutzamt

Kein Sachkundenachweis erforderlich für:

• die Anwendung von HuK – Produkten

• Anwendung im Ausbildungsverhältnis

• die Ausübung einfacher Hilfstätigkeiten                                         
unter Verantwortung und Aufsicht einer               
sachkundigen Person

• Anwendung von Pflanzenschutzmitteln                                 
zur Wildschadensverhütung

Pflanzenschutzgesetz 
§ 9 Persönliche Anforderungen III
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Abgabe von Pflanzenschutzmitteln 
(§ 23 PflSchG)

• Verkauf für die berufliche Verwendung nur von 
sachkundigem Personal nur an sachkundige 
Personen (= Käufersachkunde), ab 26.11.2015

• Keine höherwertige Sachkunde für Verkäufer!

• Verkauf für die nicht berufliche Verwendung  
(HuK-Bereich) nur mit allgemeinen Informationen über die Risiken für  
Mensch, Tier und Naturhaushalt (Anwenderschutz, sachgerechte 
Lagerung, Handhabung, Anwendung, sichere Entsorgung, PSM mit 
geringem Risiko)

• Untersagung des Handels mit PSM bis zu 5 Jahren sowie 
Entzug der Sachkundebescheinigung möglich

• Aufzeichnungspflicht für die Herstellung, Ein- und Ausfuhr, Lagerung oder  
den Verkauf von PSM mit 5-jähriger Aufbewahrungsfrist (RRL Art. 67)
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Anwendung von Pflanzenschutzmitteln                                          
im Haus- und Kleingarten, die

• für nicht-berufliche Anwender                                         
zugelassen sind

• für berufliche Anwender zugelassen sind und für die das BVL auf 
Antrag die Eignung zur Anwendung im Haus- und 
Kleingartenbereich festgestellt hat (Unterschiede nur in 
Packungsgröße/Darreichungsform)

ACHTUNG: 

Sachkunde erforderlich!

Pflanzenschutzgesetz 
§ 12 (3) Anwendung im Haus- und Kleingarten
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Der neue Sachkunde-Nachweis
(PflSchG - § 9, § 74)

• Neue Sachkunde-Nachweise für                                             
alle Anwender, Vertreiber und Berater

• Alte Berufsabschluss- und Prüfungs-
zeugnisse (vor dem 14.02.2012) sind                                      
als Sachkundenachweise noch                                                
bis 26. November 2015 gültig!

• Der neue Sachkundenachweis muss bei der zuständigen 
Behörde beantragt werden

• Frist zur Beantragung: (ca. Mitte 2013) bis 26. Mai 2015
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Fort- und Weiterbildung
(§ 9 Absatz 4 PflSchG)

• Verpflichtung aller Sachkundigen                                              
zur Teilnahme an einer Fort- und        
Weiterbildungsmaßnahme

• 3-Jahresfrist beginnt ab der erstmaligen                    
Ausstellung des neuen Sachkundenachweises

• Bei Kontrollen ist die Teilnahme an einer Fort- und 
Weiterbildung nachzuweisen

• Bei fehlendem Nachweis Fristsetzung für die Teilnahme an 
einer Fort- und Weiterbildungsmaßnahme, sonst Widerruf des 
Sachkundenachweises durch die Kontrollbehörde
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Verordnung über die Neuordnung 

pflanzenschutzrechtlicher Vorschriften (Entwurf 27.08.2012)

• Artikel 1: Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung

• Artikel 2: Verordnung über die Prüfung von Pflanzenschutzgeräten

• Artikel 3: Verordnung über die Anwendung von PSM mit Luftfahrzeugen

• Artikel 4: Pflanzenschutzmittelverordnung

• Artikel 5: Änderung der Pflanzenbeschauverordnung

§§
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Fristen der neuen Sachkunderegelungen

• Für Personen, die vor dem 14.02.2012 bereits sachkundig                      
waren, gelten bisherige Sachkundenachweise oder                           
Zeugnisse bis 26.11.2015

• Beantragung des neuen Sachkundenachweises ab Inkrafttreten der neuen 
Sachkundeverordnung (Anfang 2013) bis 26.05.2015 möglich 

• Bei Berufsabschlüssen nach dem 14.02.1012 ist eine zusätzliche 
Bescheinigung der Ausbildungsstätte notwendig, dass die 
vorgeschriebenen Sachkunde-Inhalte Bestandteil der Ausbildung und der 
Prüfung waren

• die 3-Jahresfrist für die Teilnahme an einer Fortbildungsmaßnahme 
beginnt ab der erstmaligen Ausstellung des neuen Sachkundenachweises

• Weiterbildungsmaßnahmen werden nach Inkrafttreten der neuen 
Sachkundeverordnung anerkannt / angeboten (ca. Mitte 2013)
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Sachkundeausbildung in Deutschland

Ergebnis einer Umfrage der OECD 2009*

• 324.000 Pflanzenschutzmittelanwender

• 72% der PSM-Anwender sachkundig durch 
Berufsausbildung

• 28% durch Sachkundelehrgänge und Prüfung

• Pro Jahr erlangen ca. 4800 Anwender und 1300 Händler die 
Sachkunde

* ohne Bremen und HH
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Pflanzenschutzberatung in Niedersachsen

ca. 50.000 Betriebe

68 Berater
Abonnenten Warndienst:

ca. 11.000

Winterveranstaltungen:

ca. 50 mit insgesamt ca. 

10.000 Teilnehmern




